
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/11/28 6Nd514/85,
3Nd506/86

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1985

Norm

JN §109 B

Rechtssatz

Überweist ein bisher mit einer Sachwalterschaft befaßtes Bezirksgericht die Sache dem nach der geänderten

Rechtslage (Übergangsbestimmung des Art XVII § 2 Abs 2 ZVN 1983) örtlich zuständigen Gericht, dann ist diese

Überweisung für das zweite Gericht jedenfalls insoweit bindend, als es die Sache nicht an das überweisende Gericht

rückübertragen darf.

Entscheidungstexte

6 Nd 514/85

Entscheidungstext OGH 28.11.1985 6 Nd 514/85

3 Nd 506/86

Entscheidungstext OGH 07.05.1986 3 Nd 506/86

Vgl auch; Beisatz: Keine Überweisung nach § 111 JN (und daher auch keine Anwendung des § 111 Abs 2 JN)

sondern nach § 44 JN. (T1)
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